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Entwicklungs- und Ergänzungssatzung  
„Am Köpfel“ im Stadtteil Langd 

- Satzung nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 und 3 Baugesetzbuch 
(BauGB) i.V.m. § 34 Abs. 4 Satz 2 BauGB - 

 

 

Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses gemäß § 10 Abs. 3 
Baugesetzbuch (BauGB) 

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Hungen hat in ihrer Sit-
zung am 16.05.2019 die Entwicklungs- und Ergänzungssatzung „Am 
Köpfel“ im Stadtteil Langd gemäß § 34 Abs. 4 BauGB als Satzung be-
schlossen. Weiterhin wurden die bauordnungsrechtlichen Festsetzun-
gen (Gestaltungssatzung) gemäß § 5 Hessische Gemeindeordnung 
(HGO) und § 91 Hessische Bauordnung (HBO) beschlossen. Die Be-
schlüsse werden hiermit bekannt gemacht. 

Der Geltungsbereich der Entwicklungs- und Ergänzungssatzung liegt 
am südöstlichen Ortsrand von Langd, im Bereich der Straßen „Am Köp-
fel“ und nördlich des „Steinbruchsweges“. In den Geltungsbereich fallen 
die Flurstücke 497/16, 497/17, 497/18, 497/19, 524/1, 621/1 (teils) und 
623/1 (teils) alle in der Flur 1, Gemarkung Langd. Das Satzungsgebiet 
ist auf der nachfolgenden Abbildung dargestellt. 

 
Abbildung: Geltungsbereich der Entwicklungs- und Ergänzungssatzung „Am 

Köpfel“ im Stadtteil Langd, Stadt Hungen (unmaßstäbliche Abbil-
dung, genordet) 

Mit der Bekanntmachung treten die Ergänzungs- und Entwicklungssat-
zung „Am Köpfel“ sowie die Gestaltungssatzung in Kraft. 



Die Ergänzungs- und Entwicklungssatzung mit der Begründung werden 
im Rathaus der Stadt Hungen, Kaiserstraße 7, Fachbereich 3, Techni-
sche Dienste Zimmer Nr. EG 07, während der üblichen Dienststunden 
zu jedermanns Einsicht bereitgehalten. Über den Inhalt der Planung wird 
auf Verlangen Auskunft erteilt. Weiterhin wird darauf hingewiesen, dass 
die o.a. Unterlagen auf der Internetseite der Stadt Hungen 
(https://www.hungen.de/gemeinde/stadtverwaltung/ortsrecht-
satzungen.html) eingestellt sind. Ein Verweis auf diese Internetseite er-
folgt auch im Bauleitplanungsportal des Landes Hessen 
(https://bauleitplanung.hessen.de/bebauungsplan/gemeinden-von-a-
bis-z). 

Gemäß § 215 BauGB wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung der 
in § 214Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften, eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB 
beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis der Satzung 
und des Flächennutzungsplans und nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB 
beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs nur beachtlich sind, wenn 
sie innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich ge-
genüber der Stadt Hungen geltend gemacht worden sind. Der Sachver-
halt, der die Verletzung begründet, ist darzulegen. 

Gemäß § 44 Abs. 5 BauGB wird darauf hingewiesen, dass der Entschä-
digungsberechtigte nach § 44 Abs. 3 BauGB Entschädigung verlangen 
kann, wenn die in den §§ 39 bis 42 BauGB bezeichneten Vermögens-
nachteile eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des Anspruchs dadurch 
herbeiführen, dass er die Leistung der Entschädigung schriftlich bei dem 
Entschädigungspflichtigen beantragt. Nach § 44 Abs. 4 BauGB erlischt 
der Entschädigungsanspruch, wenn nicht innerhalb von drei Jahren 
nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die v. g. Vermögensnachteile 
eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird. 

Hungen, 03.07.2019 

 Der Magistrat der 
 Stadt Hungen 

 gez. R. Wengorsch 
-Bürgermeister- 
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